
2024/0205 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Aufstellen einer Werbeanlage in Merzig, Saarbrücker Allee 73 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

12.11.2024 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Bauausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 BauGB zu o.g. Bauantrag wird hergestellt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage des 
Stadtteiles Merzig. 
Für diesen Bereich greift die Werbeanlagen- und Warenautomatensatzung der Kreisstadt 
Merzig nicht. 
An dem gleichen Standort befindet sich bereits eine Werbeanlage. 
Diese soll in gleicher Bauart, allerdings statt 2,60m hoch nun 3.00m hoch erneuert werden. 
Das Vorhaben fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
 

 
 

 
Anlage/n 
 
1 Antragsteller bzw. Antragstellerin (nichtöffentlich) 
2 Katasterplan mit Lage des Vorhabens (öffentlich) 
3 Planzeichnung (öffentlich) 
4 Produktbeschreibung (öffentlich) 


	Beschlussvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage/n

